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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)179
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 15. Juni 2010
17. Wahlperiode

Änderungsantrag

der Fraktionen der CDU/CSU, FDP und der SPD

zum Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU, SPD und FDP Entwurf eines Gesetzes
zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende

- Drucksache 17/1555 -

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Buchstabe b wird folgender Buchstabe c
eingefügt:

‚c) Nach der Angabe zu § 6c wird fol-
gende Angabe eingefügt:

„§ 6d Jobcenter“ ‘.

bb) Die bisherigen Buchstaben c bis m werden zu
den Buchstaben d bis n.

cc) Im neuen Buchstaben m wird in der Angabe
zu § 75 nach den Wörtern „§ 6a Absatz 7“ ein
Komma und die Angabe „des § 44d“ einge-
fügt.

Begründung

Zu Buchstabe a

Anpassung der Inhaltsübersicht.

b) In Nummer 4 Buchstabe c wird dem Absatz 4
folgender Satz angefügt:

„Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales kündigt örtliche Prüfungen bei einem
zugelassenen kommunalen Träger gegenüber
der nach § 48 Absatz 1 zuständigen Landes-
behörde an und unterrichtet sie über das Er-
gebnis der Prüfung.“

Begründung

Zu Buchstabe b

Die Länder werden regelmäßig über die Ergebnisse der
Prüfungen bei den zugelassenen kommunalen Trägern
unterrichtet. Die Unterrichtung der Länder ist sinnvoll,
weil diese nach § 48 des Zweiten Buches Sozialgesetz-

buch (SGB II) die Aufsicht über die zugelassenen kom-
munalen Träger führen. Die Länder werden so in die
Lage versetzt, Ergebnisse der Finanzkontrolle des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales für sich nutzbar
zu machen und gegebenenfalls in aufsichtliches Handeln
zu transferieren.

c) In Nummer 5 wird § 6c wie folgt geändert:

aa) Dem Absatz 3 werden die folgenden Sätze an-
gefügt:

„Für die Verteilung der Versorgungslasten
hinsichtlich der auf Grund der Absätze 1 oder
2 übertretenden Beamten gilt § 107b des Be-
amtenversorgungsgesetzes entsprechend. Mit
Inkrafttreten des Versorgungslastenteilungs-
Staatsvertrags sind für die jeweils beteiligten
Dienstherrn die im Versorgungslastentei-
lungs-Staatsvertrag bestimmten Regelungen
entsprechend anzuwenden.“

bb) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aaa) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Verringert sich nach Satz 1 oder 2 der
Gesamtbetrag von Grundgehalt, all-
gemeiner Stellenzulage oder entspre-
chender Besoldungsbestandteile und
anteiliger Sonderzahlung (auszuglei-
chende Dienstbezüge), hat der auf-
nehmende Träger eine Ausgleichszu-
lage zu gewähren.“

bbb) Nach Satz 3 werden die folgenden
Sätze eingefügt:

„Die Ausgleichszulage bemisst sich
nach der Differenz zwischen den aus-
zugleichenden Dienstbezügen beim
abgebenden Träger und beim aufneh-
menden Träger zum Zeitpunkt des
Übertritts. Auf die Ausgleichszulage
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werden alle Erhöhungen der auszug-
leichenden Dienstbezüge beim auf-
nehmenden Träger angerechnet.“

Begründung

Zu Buchstabe c

Zu Doppelbuchstabe aa

Satz 5 stellt klar, dass für die Verteilung von Versor-
gungslasten für Beamte, die nach den Absätzen 1 oder 2
kraft Gesetzes übertreten, der zwischen dem Bund und
den Ländern abgeschlossene Versorgungslastenteilungs-
Staatsvertrag entsprechend anzuwenden ist. Soweit der
Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag noch nicht in
Kraft getreten ist, gilt § 107b des Beamtenversorgungs-
gesetzes entsprechend. Die entsprechende Anwendung
der Regelungen des Versorgungslastenteilungs-Staats-
vertrags und des § 107b des Beamtenversorgungsgeset-
zes ergibt sich, da der Dienstherrenwechsel kraft Geset-
zes von der Bundesagentur für Arbeit zu den kommuna-
len Trägern stattfindet.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Regelung trägt der Tatsache Rechnung, dass bei der
Berechnung der Ausgleichszulage die unterschiedlichen
Besoldungsstrukturen berücksichtigt werden müssen, die
infolge der Föderalismusreform in den Ländern und im
Bund bestehen. Die Formulierung stellt sicher, dass eine
Berücksichtigung der für den Vergleich maßgeblichen
Besoldungsbestandteile sowohl beim aufnehmenden
Träger als auch beim abgebenden Träger erfolgt.

d) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 5a ein-
gefügt:

‚5a. Nach § 6c wird folgender § 6d eingefügt:

„§ 6d

Jobcenter

Die gemeinsamen Einrichtungen nach
§ 44b und die zugelassenen kommu-
nalen Träger nach § 6a führen die Be-
zeichnung Jobcenter.“ ‘.

Begründung

Zu Buchstabe d

Der Begriff „Jobcenter“ hat bundesweit breite Akzeptanz
und Zustimmung erfahren. Mit der klarstellenden Rege-
lung wird sicher gestellt, dass nicht nur die gemeinsamen
Einrichtungen, sondern auch die zugelassenen kommu-
nalen Träger die Bezeichnung Jobcenter führen und unter
dieser Bezeichnung in Rechts- und Verwaltungsverfah-
ren auftreten. Ergänzend können bereits etablierte Be-
zeichnungen verwendet werden. Damit erhalten alle
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ihre Leistungen zur
Eingliederung in Arbeit und zur Sicherung des Lebens-
unterhalts von dem für sie zuständigen Jobcenter.

e) Nummer 7 wird wie folgt geändert:

aa) Dem § 18b Absatz 2 wird folgender Satz an-
gefügt:

„An den Sitzungen soll in der Regel je-
weils mindestens ein Mitarbeiter der zu-

ständigen obersten Landesbehörde und
des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales teilnehmen.“

bb) § 18c wie folgt geändert:

aaa) In Absatz 1 Satz 2 werden nach den
Wörtern „nach den §§ 47 und 48“ ein Komma
und die Wörter „Fragen des Kennzahlenver-
gleichs nach § 48a Absatz 2 sowie Fragen der
zu erhebenden Daten nach § 51b Absatz 1
Satz 2“ eingefügt.

bbb) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den
Wörtern „der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende“ die Wörter „sowie Fragen des Kenn-
zahlenvergleichs nach § 48a Absatz 2 und
Fragen der zu erhebenden Daten nach § 51b
Absatz 1 Satz 2“ eingefügt.

Begründung

Zu Buchstabe e

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Vorschrift regelt die gebotene Vertretung der zustän-
digen obersten Landesbehörde und des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales. Durch die Teilnahme
mindestens eines Mitarbeiters der zuständigen obersten
Landesbehörde und des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales wird der aufsichtsrechtlichen und arbeits-
marktpolitischen Verantwortung des Kooperationsaus-
schusses entsprochen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Der Bund-Länder-Ausschuss wird sich ebenfalls mit der
Weiterentwicklung des Kennzahlenvergleichs nach § 48a
und der Daten nach § 51b SGB II sowie der entsprechen-
den Rechtsverordnungen befassen. Hierzu kann er eine
Arbeitsgruppe mit Vertretern des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales, der Länder, der kommunalen
Spitzenverbände und der Bundesagentur für Arbeit ein-
setzen.

f) Nummer 9 wird wie folgt geändert:

aa) § 44a wird wie folgt geändert:

aaa) Die Absätze 1 und 2 werden durch die
folgenden Absätze 1 bis 3 ersetzt:

„(1) Die Agentur für Arbeit stellt fest,
ob der Arbeitsuchende erwerbsfähig
ist. Der Entscheidung können wider-
sprechen:

der kommunale Träger,

ein anderer Träger, der bei voller Er-
werbsminderung zuständig wäre, oder

die Krankenkasse, die bei Erwerbsfä-
higkeit Leistungen der Krankenversi-
cherung zu erbringen hätte.

Der Widerspruch ist zu begründen. Im
Widerspruchsfall entscheidet die
Agentur für Arbeit, nachdem sie eine
gutachterliche Stellungnahme einge-
holt hat. Die gutachterliche Stellung-
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nahme erstellt der nach § 109a Absatz
2 des Sechsten Buches zuständige
Träger der Rentenversicherung. Die
Agentur für Arbeit ist bei der Ent-
scheidung über den Widerspruch an
die gutachterliche Stellungnahme nach
Satz 5 gebunden. Bis zu der Entschei-
dung über den Widerspruch erbringen
die Agentur für Arbeit und der kom-
munale Träger bei Vorliegen der übri-
gen Voraussetzungen Leistungen der
Grundsicherung für Arbeitsuchende.

(1a) Der Einholung einer gutachterli-
chen Stellungnahme nach Absatz 1
Satz 4 bedarf es nicht, wenn der zu-
ständige Träger der Rentenversiche-
rung bereits nach § 109a Absatz 2 Satz
2 des Sechsten Buches eine gutachter-
liche Stellungnahme abgegeben hat.
Die Agentur für Arbeit ist an die gu-
tachterliche Stellungnahme gebunden.

(2) Die gutachterliche Stellungnahme
des Rentenversicherungsträgers zur
Erwerbsfähigkeit ist für alle gesetzli-
chen Leistungsträger nach dem Zwei-
ten, Dritten, Fünften, Sechsten und
Zwölften Buch bindend; § 48 des
Zehnten Buches bleibt unberührt.

(3) Entscheidet die Agentur für Arbeit,
dass ein Anspruch auf Leistungen der
Grundsicherung für Arbeitsuchende
nicht besteht, stehen ihr und dem
kommunalen Träger Erstattungsans-
prüche nach § 103 des Zehnten Buches
zu, wenn dem Hilfebedürftigen eine
andere Sozialleistung zuerkannt wird.
§ 103 Absatz 3 des Zehnten Buches
gilt mit der Maßgabe, dass Zeitpunkt
der Kenntnisnahme der Leistungsver-
pflichtung des Trägers der Sozialhilfe,
der Kriegsopferfürsorge und der Ju-
gendhilfe der Tag des Widerspruchs
gegen die Feststellung der Agentur für
Arbeit ist.“

bbb) Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden
die Absätze 4 bis 6.

ccc) Im neuen Absatz 5 wird in Satz 2 die
Angabe „Absatz 3“ durch die Angabe „Absatz
4“ ersetzt.

ddd) Im neuen Absatz 6 wird in Satz 1 die
Angabe „Absatz 3“ durch die Angabe „Absatz
4“ ersetzt.

bb) § 44b Absatz 1 Satz 5 wird gestrichen.

Begründung

Zu Buchstabe f

Zu Doppelbuchstabe aa

Zu Dreifachbuchstabe aaa

Zu Absatz 1

Bislang wird über Erwerbsfähigkeit von Kommune und
Agentur für Arbeit in Einigungsstellen einheitlich ent-
schieden, die Sachverständige hinzuziehen können. Sol-
che Verfahren und Entscheidungen, die nicht einem
Hoheitsträger eindeutig zuzuordnen sind, sondern von
Mischgremien getroffen werden, sind aufgrund der Vor-
gaben des Bundesverfassungsgerichts in seinem Urteil
vom 20. Dezember 2007 nicht zulässig. Deswegen soll in
Konfliktfällen die Letztverantwortung für die Entschei-
dung über die Erwerbsfähigkeit und Hilfebedürftigkeit
eindeutig der Agentur für Arbeit zugewiesen sein.

Widerspricht einer der genannten anderen Träger der
Feststellung der Erwerbsfähigkeit durch die Agentur für
Arbeit, ist diese nach Absatz 1 verpflichtet, ein Gutach-
ten des Sozialmedizinischen Dienstes der Rentenversi-
cherung einzuholen. Die Agentur für Arbeit ist an dessen
gutachterliche Stellungnahme gebunden.

Zu Absatz 1a

Hat der zuständige Träger der Rentenversicherung bereits
eine gutachterliche Stellungnahme zur Erwerbsfähigkeit
abgegeben, bedarf es keiner erneuten Begutachtung. Die
Agentur für Arbeit ist an die bereits vorliegende gutach-
terliche Stellungnahme gebunden. Damit wird die dop-
pelte Befassung der Rentenversicherungsträger mit glei-
chen Sachverhalten vermieden.

Zu Absatz 2

Die vom Rentenversicherungsträger nach Absatz 1 abge-
gebene Stellungnahme bindet die Leistungsträger nach
dem Zweiten, Dritten, Fünften, Sechsten und Zwölften
Buch. Dies verhindert eine doppelte Befassung der So-
zialleistungsträger mit identischen Sachverhalten. Der
Hinweis auf § 48 des Zehnten Buches stellt klar, dass bei
nachträglichen wesentlichen Änderungen in den tatsäch-
lichen Verhältnissen der begutachteten Personen die
Bindungswirkung der gutachterlichen Stellungnahme
zeitlich und rechtlich nur bis zum Eintritt der wesentli-
chen Änderung gelten kann.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt die Abwicklung von Erstattungsansprü-
chen.

Zu Dreifachbuchstabe bbb bis ddd

Folgeänderungen durch den Einschub der neuen Absätze
1 bis 3.

Zu Doppelbuchstabe bb

Redaktionelle Änderung aufgrund der Einfügung von §
6d.

g) Nummer 10 wird wie folgt geändert:

aa) § 44d wird wie folgt geändert:

aaa) In Absatz 2 Satz 5 werden das Semi-
kolon und die Wörter „die erstmalige Be-
stimmung erfolgt durch die Agentur für Ar-
beit.“ durch die Wörter „. Die erstmalige Be-
stimmung erfolgt durch die Agentur für Ar-
beit; abweichend davon erfolgt die erstmalige
Bestimmung durch den kommunalen Träger,
wenn die Agentur für Arbeit erstmalig den
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Vorsitzenden der Trägerversammlung be-
stimmt hat.“ ersetzt.

bbb) In Absatz 7 Satz 2 wird nach den Wör-
tern „A 16 der Bundesbesoldungsordnung A“
ein Komma und die Wörter „in Ausnahme-
fällen die Besoldungsgruppe B 3 der Bundes-
besoldungsordnung B,“ eingefügt.

bb) § 44h wird wie folgt geändert:

aaa) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz
4 eingefügt:

„(4) Zur Erörterung und Abstimmung
gemeinsamer personalvertretungs-
rechtlich relevanter Angelegenheiten
wird eine Arbeitsgruppe der Vorsit-
zenden der Personalvertretungen der
gemeinsamen Einrichtungen einge-
richtet. Die Arbeitsgruppe hält bis zu
zwei Sitzungen im Jahr ab. Sie be-
schließt mit der Mehrheit der Stimmen
ihrer Mitglieder eine Geschäftsord-
nung, die Regelungen über den Vor-
sitz, das Verfahren zur internen Wil-
lensbildung und zur Beschlussfassung
enthalten muss. Die Arbeitsgruppe
kann Stellungnahmen zu Maßnahmen
der Träger, die Einfluss auf die Ar-
beitsbedingungen aller Arbeitnehmer
und Beamten in den gemeinsamen
Einrichtungen haben können, an die
zuständigen Träger abgeben.“

bbb) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

Begründung

Zu Buchstabe g

Zu Doppelbuchstabe aa

Zu Dreifachbuchstabe aaa

Die Regelung knüpft an die erstmalige Bestimmung des
Vorsitzenden der Trä-gerversammlung in § 44c Absatz 1
Satz 6 letzter Halbsatz SGB II an. Wenn der Vorsitzende
der Trägerversammlung erstmalig durch die Agentur für
Arbeit bestimmt wird, entspricht es dem kooperativen
Gedanken der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung,
dass der Geschäftsführer erstmalig durch den kommuna-
len Träger bestimmt wird.

Zu Dreifachbuchstabe bbb

Die Besoldung nach den Besoldungsgruppen B 2 oder B
3 der Bundesbesoldungsordnung B ist in Ausnahmefällen
für Geschäftsführer großer gemeinsamer Einrichtungen
(Jobcenter) gerechtfertigt, da die Anzahl der in den Job-
centern tätigen Beschäftigten teilweise die Anzahl der
Beschäftigten in den Agenturen für Arbeit übersteigt.
Entsprechend verhält es sich bei der Zahl der zu be-
treuenden Arbeitsuchenden. Im Gegensatz zu großen
Agenturen für Arbeit, die von einem Gremium aus drei
Geschäftsführern geleitet werden, steht der Geschäftsfüh-
rer alleine an der Spitze einer gemeinsamen Einrichtung;
seine Kompetenzen sind entsprechend denen eines Be-
hördenleiters ausgestaltet.

Zu Doppelbuchstabe bb

Zu Dreifachbuchstabe aaa

Aufgrund der Organisationsstruktur der gemeinsamen
Einrichtungen sind entsprechend den Regelungen des
Bundespersonalvertretungsgesetzes keine Stufenvertre-
tungen zu bilden. Um einen Austausch auf überörtlicher
Ebene zu ermöglichen, wird eine Arbeitsgruppe einge-
richtet, die von den Vorsitzenden der Personalvertretun-
gen der gemeinsamen Einrichtungen gebildet wird. Dies
ermöglicht es den Personalvertretungen, sich auf gemein-
same Standpunkte zu verständigen. Der Arbeitsgruppe
wird das Recht eingeräumt, eine einheitliche Stellung-
nahme zu Maßnahmen der Träger abzugeben.

Zu Dreifachbuchstabe bbb

Folgeänderung aufgrund der Einfügung des neuen Absat-
zes 4.

h) In Nummer 13 wird § 48 Absatz 2 wie folgt geän-
dert:

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „übt die
Bundesregierung aus“ ein Komma und die
Wörter „soweit die zugelassenen kommunalen
Träger Aufgaben an Stelle der Bundesagentur
erfüllen“ eingefügt.

bb) In Satz 2 werden nach den Wörtern „die Bun-
desregierung“ die Wörter „mit Zustimmung
des Bundesrates“ eingefügt.

Begründung

Zu Buchstabe h

Zu Buchstabe aa

Redaktionelle Klarstellung korrespondierend zur Rechts-
stellung der zugelassenen kommunalen Träger nach § 6b
SGB II.

Zu Buchstabe bb

Um einen von gemeinsamen Rechtsüberzeugungen ge-
tragenen Verwaltungsvollzug sicherzustellen, werden die
Verwaltungsvorschriften mit Zustimmung des Bun-
desrates erlassen.

i) In Nummer 14 wird § 48a wie folgt geändert:

aa) In Absatz 1 werden nach den Wörtern „Träger
der Grundsicherung“ die Wörter „für Arbeit-
suchende“ eingefügt.

bb) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „die für
die Vergleiche erforderlichen Kennzahlen“
die Wörter „sowie das Verfahren zu deren
Weiterentwicklung und die Form der Veröf-
fentlichung der Ergebnisse“ eingefügt.

Begründung

Zu Buchstabe i

Zu Doppelbuchstabe aa

Redaktionelle Korrektur.

Zu Doppelbuchstabe bb
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Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird
ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates auch das
Verfahren der Weiterentwicklung der Kennzahlen sowie
die Form der Veröffentlichung durch Rechtsverordnung
zu bestimmen. Die Festlegung der Kennzahlen zu Zwe-
cken des Vergleichs und der Förderung der Leistungsfä-
higkeit nach § 48a SGB II sowie die Art und Weise ihrer
Veröffentlichung wird in Abstimmung mit den Ländern
erarbeitet, da der Kennzahlenvergleich nur auf der
Grundlage einer breiten Zustimmung und Akzeptanz eine
Steuerungswirkung entfalten kann. Darüber hinaus wer-
den hierbei auch Informationen der zugelassenen kom-
munalen Träger und der kommunalen Träger in gemein-
samen Einrichtungen verwendet. Mit Beratungen über
die Weiterentwicklung der Kennzahlen sowie über die
Form der Veröffentlichung kann der Bund-Länder-Aus-
schuss nach §18c SGB II eine mindestens einmal jährlich
tagende Arbeitsgruppe befassen, die aus Vertretern des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, der Länder,
der kommunalen Spitzenverbände und der Bundesagen-
tur für Arbeit besteht.

j) In Nummer 17 Buchstabe b wird nach Absatz 4
Satz 1 folgender Satz eingefügt:

„Der Anspruch auf Zugang zu amtlichen In-
formationen gegenüber der gemeinsamen Ein-
richtung richtet sich nach dem Informations-
freiheitsgesetz des Bundes.“

Begründung

Zu Buchstabe j

Die Ergänzung dient der Klarstellung, dass auf die ge-
meinsamen Einrichtungen neben dem Datenschutzrecht
des Bundes auch das Informationsfreiheitsgesetz des
Bundes anwendbar ist.

k) In Nummer 19 Buchstabe a werden in Absatz 1
Satz 2 nach den Wörtern „genannten Zwecke er-
forderlich sind,“ die Wörter „einschließlich des
Verfahrens zu deren Weiterentwicklung“ einge-
fügt.

Begründung

Zu Buchstabe k

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird
ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates auch das
Verfahren der Weiterentwicklung der zu erhebenden
Daten durch Rechtsverordnung zu bestimmen. Mit der
Weiterentwicklung der im Rahmen der Rechtsverord-
nung zu erhebenden Sozialdaten kann der Bund-Länder-
Ausschuss nach § 18c SGB II eine Arbeitsgruppe befas-
sen, die aus Vertretern des Bundesministeriums für Ar-
beit und Soziales, der Länder, den kommunalen Spitzen-
verbänden und der Bundesagentur für Arbeit besteht.

l) Nummer 24 wird wie folgt geändert:

aa) In der Überschrift zu § 75 wird nach der An-
gabe „§ 6a Absatz 7“ ein Komma und die An-
gabe „des § 44d“ eingefügt.

bb) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

„(3) Der Geschäftsführer einer Ar-
beitsgemeinschaft nach § 44b in der bis

zum … geltenden Fassung nimmt die
Aufgaben der Geschäftsführung in der
gemeinsamen Einrichtung bis zum Ab-
lauf der laufenden Amtsperiode nach §
44d Absatz 2 dieses Buches in der bis
zum … geltenden Fassung wahr. § 44d
Absatz 2 Satz 7 bleibt unberührt. Endet
die Amtsperiode des Geschäftsführers
einer Arbeitsgemeinschaft nach § 44b in
der bis zum … geltenden Fassung vor
Bildung der gemeinsamen Einrichtung
oder läuft seine Amtsperiode nach Satz
1 ab, bevor die Trägerversammlung
nach § 44c Absatz 2 Satz 2 Nummer 1
einen neuen Geschäftsführer bestellt hat,
bestimmt die Anstellungskörperschaft
des bisherigen Geschäftsführers einen
kommissarischen Geschäftsführer, der
die Geschäfte führt, bis die Trägerver-
sammlung einen Geschäftsführer bestellt
hat.“

Begründung

Zu Buchstabe l

Zu Doppelbuchstabe aa

Anpassung der Überschrift des § 75 SGB II aufgrund der
Anfügung des Absatzes 3.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Regelung entspricht dem bisherigen § 76 Absatz 6
SGB II und wurde um einen Satz 3 erweitert. Für den
Fall, dass die Amtsperiode des bisherigen Geschäftsfüh-
rers der Arbeitsgemeinschaft endet, bevor die Trägerver-
sammlung einen neuen Geschäftsführer in der gemein-
samen Einrichtung bestellt hat, wird in der Übergangszeit
durch einen kommissarischen Geschäftsführer sicherge-
stellt, dass kein „geschäftsführerloser“ Zeitraum entsteht.
Diese Regelung ist nach dem Tag der Verkündung in
Kraft zu setzen, daher wird sie in den § 75 SGB II einge-
passt.

m) In Nummer 25 wird § 76 wie folgt geändert:

aa) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Abweichend von § 44b Ab-
satz 1 können die Aufgaben nach diesem
Buch bis zum 31. Dezember 2011 ge-
trennt wahrgenommen werden, wenn am
31. März 2010 in dem Bereich eines
kommunalen Trägers keine Arbeitsge-
meinschaft nach § 44b bestanden hat.“

bb) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aaa) In Satz 2 werden die Wörter „der Trä-
gerschaft oder“ gestrichen.

bbb) In Satz 3 werden nach dem Wort „So-
zialdaten“ die Wörter „in automatisierter und
standardisierter Form“ eingefügt.

cc) Absatz 6 wird gestrichen.

Begründung

Zu Buchstabe m
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Zu Doppelbuchstabe aa

Die Regelung sieht vor, dass für alle Leistungsträger, die
ihre Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende
getrennt wahrnehmen, eine Übergangsfrist bis zum 31.
Dezember 2011 für den Übergang in eine gemeinsam
Einrichtung nach § 44b SGB II oder zu einem zugelasse-
nen kommunalen Träger gewährleistet wird. Diese soll
unabhängig davon gelten, ob von der Kommune, die die
Aufgaben getrennt wahrnimmt, ein Antrag auf Zulassung
zur Option gestellt wird oder nicht.

Zu Doppelbuchstabe bb

Bei Wechsel der Organisationsform im Rahmen der
Aufgabenwahrnehmung in der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende ist sicherzustellen, dass ein reibungsloser
Datenaustausch erfolgt, der die Kontinuität der Leis-
tungserbringung gewährleistet. Die Datenübermittlung
soll im Rahmen der technischen Möglichkeiten in auto-
matisierter und standardisierter Form erfolgen.

Zu Doppelbuchstabe cc

Folgeänderung aufgrund der Einfügung des § 75 Absatz
3 SGB II.

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a einge-
fügt:

‚(1a) Das Sechste Buch Sozialgesetz-
buch – Gesetzliche Rentenversicherung – in
der Fassung der Bekanntmachung vom 19.
Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384),
das zuletzt durch … geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge-
ändert:

a) Die Angabe zu § 109a wird wie
folgt gefasst:

„§ 109a Hilfen in Angelegenheiten
der Grundsicherung“

b) Die Angabe zu § 224b wird wie
folgt gefasst:

„§ 224b Erstattung für Begutach-
tung in Angelegenheiten der
Grundsicherung“

2. § 109a wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:

„§ 109a

Hilfen in Angelegenheiten der
Grundsicherung“

b) In Absatz 2 werden die Sätze 2
und 3 durch folgenden Satz ersetzt:

„Ergibt die Prüfung, dass keine
volle Erwerbsminderung vorliegt,
ist ergänzend eine gutachterliche
Stellungnahme abzugeben, ob hil-
febedürftige Personen, die das 15.

Lebensjahr vollendet haben, er-
werbsfähig im Sinne des § 8 des
Zweiten Buches sind.“

c) Die folgenden Absätze 3 bis 5 wer-
den angefügt:

„(3) Die Träger der Rentenversi-
cherung geben nach § 44a Absatz 1
Satz 5 des Zweiten Buches eine gu-
tachterliche Stellungnahme ab, ob hil-
febedürftige Personen, die das
15. Lebensjahr vollendet haben, er-
werbsfähig im Sinne des § 8 des Zwei-
ten Buches sind. Ergibt die gu-
tachterliche Stellungnahme, dass Per-
sonen, die das 18. Lebensjahr vollen-
det haben, unabhängig von der jewei-
ligen Arbeitsmarktlage voll erwerb-
sgemindert im Sinne des § 43 Absatz 2
Satz 2 sind, ist ergänzend zu prüfen,
ob es unwahrscheinlich ist, dass die
volle Erwerbsminderung behoben
werden kann.

(4) Zuständig für die Prüfung
und Entscheidung nach Absatz 2 und
die Erstellung der gutachterlichen Stel-
lungnahme nach Absatz 3 ist

bei Versicherten der Träger der
Rentenversicherung, der für die Er-
bringung von Leistungen an den Ver-
sicherten zuständig ist,

bei sonstigen Personen der Re-
gionalträger, der für den Sitz des Trä-
gers der Sozialhilfe oder der Agentur
für Arbeit örtlich zuständig ist.

(5) Die kommunalen Spitzenver-
bände, die Agentur für Arbeit und die
Deutsche Rentenversicherung Bund
können Vereinbarungen über das Ver-
fahren nach den Absätzen 2 und 3
schließen.“

3. § 224b wird wie folgt gefasst:

„§ 224b

Erstattung für Begutachtung in An-
gelegenheiten der Grundsicherung

(1) Der Bund erstattet der Deut-
schen Rentenversicherung Bund zum 1.
Mai eines Jahres, erstmals zum 1. Mai
2010, die Kosten und Auslagen, die den
Trägern der Rentenversicherung durch
die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach
§ 109a Absatz 2 für das vorangegangene
Jahr entstanden sind. Das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales, das
Bundesministerium der Finanzen und
die Deutsche Rentenversicherung Bund
vereinbaren aufwandsgerechte Pau-
schalbeträge für die nach § 109a Absatz
2 je Fall entstehenden Kosten und Aus-
lagen.
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(2) Für Kosten und Auslagen
durch die Wahrnehmung der Aufgaben
nach § 109a Absatz 3 gilt Absatz 1 ent-
sprechend.

(3) Das Bundesversicherungsamt
führt die Abrechnung nach den Absät-
zen 1 und 2 durch. Die Deutsche Ren-
tenversicherung Bund übermittelt dem
Bundesversicherungsamt bis zum 1.
März eines Jahres, erstmals zum 1. März
2010, die Zahl der Fälle des vorange-
gangenen Jahres. Die Aufteilung des
Erstattungsbetrages auf die Träger der
Rentenversicherung erfolgt durch die
Deutsche Rentenversicherung Bund. Für
die Träger der allgemeinen Rentenversi-
cherung erfolgt sie buchhalterisch.“ ‘.

Begründung

Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a

Zu Nummer 1

Anpassung der Inhaltsübersicht.

Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a

Anpassung der Überschrift.

Zu Buchstabe b

Stellt der Rentenversicherungsträger auf Ersuchen des
zuständigen Trägers der Sozialhilfe fest, dass keine volle
Erwerbsminderung vorliegt, hat er darüber hinaus eine
gutachterliche Stellungnahme zur Erwerbsfähigkeit nach
§ 8 SGB II abzugeben. Dies verhindert eine erneute
Befassung des Rentenversicherungsträgers durch die
Agentur für Arbeit nach § 44a Absatz 1 SGB II.

Zu Buchstabe c

Bisher entscheiden die Träger der gesetzlichen Renten-
versicherung auf Ersuchen der Träger der Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung, ob die medizi-
nischen Voraussetzungen der Erwerbsfähigkeit vorlie-
gen. Nach dem neuen Absatz 3 erbringen sie diese Servi-
celeistung künftig auch dann, wenn in Verfahren der
Grundsicherung für Arbeitsuchende ein Beteiligter der
Entscheidung der Agentur für Arbeit widerspricht.

Nach Absatz 3 Satz 2 ist vorgesehen, dass eine Prüfung
und Feststellung auf ein Ersuchen der Agentur für Arbeit
nach § 44a Absatz 1 Satz 4 SGB II auch die Prüfung und
Feststellung des Vorliegens einer dauerhaften vollen
Erwerbsminderung einschließt. Ein Ersuchen des Trägers
der Sozialhilfe ist dafür nicht erforderlich. Dadurch sol-
len Doppeluntersuchungen vermieden werden, wenn eine
hilfebedürftige Person wegen voller Erwerbsminderung
aufgrund der Entscheidung der Agentur für Arbeit nach §
44a Absatz 1 SGB II in den Bezug von Leistungen der
Sozialhilfe wechselt und der Träger der Sozialhilfe dann
im Zweifelsfall den Träger der Rentenversicherung ersu-
chen müsste, eine zweite Begutachtung vorzunehmen.
Dies zweite Begutachtung wäre erforderlich um festzus-
tellen, ob die volle Erwerbsminderung dauerhaft ist und

deshalb eine Leistungsberechtigung nach dem Dritten
Kapitel des SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) oder
nach dem Vierten Kapitel des SGB XII (Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung) besteht.

Zu Nummer 3

Das Erstattungsverfahren, das bisher für die Begutach-
tung in Angelegenheiten der Grundsicherung im Alter
und bei Erwebsminderung gilt, wird nach Absatz 2 auch
auf die Begutachtung in Angelegenheiten der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende erstreckt. Das Erstattungs-
verfahren nach Absatz 2 ist damit erstmals ab dem 1. Mai
2012 für die Fälle des vorangegangenen Jahres 2011
durchzuführen; Absatz 1 bleibt unberührt.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

‚(3) Das Zwölfte Buch Sozialgesetz-
buch – Sozialhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes
vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022,
3023), das zuletzt durch ... (BGBl. I S. ) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

4. § 21 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Bestehen über die Zuständigkeit zwi-
schen den beteiligten Leistungsträgern
unterschiedliche Auffassungen, so ist
der zuständige Träger der Sozialhilfe für
die Leistungsberechtigung nach dem
Dritten oder Vierten Kapitel an die Fest-
stellung einer vollen Erwerbsminderung
im Sinne des § 43 Absatz 2 Satz 2 des
Sechsten Buches und nach Abschluss
des Widerspruchsverfahrens an die Ent-
scheidung der Agentur für Arbeit zur
Erwerbsfähigkeit nach § 44a Absatz 1
des Zweiten Buchs gebunden.“

5. § 45 wird wie folgt gefasst:

„§ 45

Feststellung der dauerhaften vollen
Erwerbsminderung

Der zuständige Träger der Sozial-
hilfe ersucht den nach § 109a Absatz 2
des Sechsten Buches zuständigen Träger
der Rentenversicherung, die medizini-
schen Voraussetzungen des § 41 Absatz
3 zu prüfen, wenn es auf Grund der An-
gaben und Nachweise des Leistungsbe-
rechtigten als wahrscheinlich erscheint,
dass diese erfüllt sind und das zu be-
rücksichtigende Einkommen und Ver-
mögen nicht ausreicht, um den Lebens-
unterhalt vollständig zu decken. Die
Entscheidung des Trägers der Renten-
versicherung ist für den ersuchenden
Träger der Sozialhilfe bindend; dies gilt
auch für eine Entscheidung des Trägers
der Rentenversicherung nach § 109a
Absatz 3 des Sechsten Buches. Eines
Ersuchens nach Satz 1 bedarf es nicht,
wenn

6. ein Träger der Rentenversicherung
bereits die Voraussetzungen des §
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41 Absatz 3 im Rahmen eines Ant-
rags auf eine Rente wegen Er-
werbsminderung festgestellt hat,
oder

7. ein Träger der Rentenversicherung
bereits nach § 109a Absatz 2 und 3
des Sechsten Buches eine gutach-
terliche Stellungnahme abgeben
hat, oder

8. der Fachausschuss einer Werkstatt
für behinderte Menschen über die
Aufnahme in eine Werkstatt oder
Einrichtung eine Stellungnahme
nach Maßgabe der §§ 2 und 3 der
Werkstättenverordnung abgegeben
hat nd der Leistungsberechtigte
kraft Gesetzes nach § 43 Absatz 2
Satz 3 Nummer 1 des Sechsten
Buches als voll erwerbsgemindert
gilt.

Die kommunalen Spitzenverbände und
die Deutsche Rentenversicherung Bund
können Vereinbarungen über das Ver-
fahren schließen.“ ‘.

Begründung

Zu Buchstabe b

Zu Nummer 1

Folgeänderung aufgrund der Aufhebung des bisherigen §
45 SGB II, der Änderungen des § 44a SGB II sowie der
Änderung des § 109a SGB VI. Ohne die Bindung auch
des Trägers der Sozialhilfe könnten Hilfesuchende im
SGB II als voll erwerbsgemindert, im SGB XII hingegen
als erwerbsfähig angesehen werden. Mit der Bindung der
Träger der Sozialhilfe an die Entscheidung der Agentur
für Arbeit wird ein einheitliches und für alle beteiligten
Träger bindendes Entscheidungsverfahren sichergestellt.

Zu Nummer 2

Folgeänderung aufgrund der Aufhebung des bisherigen §
45 SGB II und der Änderungen des § 44a Absatz 1 SGB
II sowie der Änderungen im § 109a SGB VI.

§ 45 SGB XII regelt die Feststellung der dauerhaften
vollen Erwerbsminderung eines Trägers der Rentenversi-
cherung auf Ersuchen des Trägers der Sozialhilfe. Die
vorgesehene Zuständigkeit des Trägers der Rentenversi-
cherung für die Feststellung der Erwerbsfähigkeit als
Leistungsberechtigung nach dem SGB II bzw. einer
vollen Erwerbsminderung als Leistungsberechtigung
nach dem Dritten Kapitel SGB XII soll bei Vorliegen
begründeter Anhaltspunkte zur Prüfung des Vorliegens
einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung als Leis-
tungsberechtigung nach dem Vierten Kapitel SGB XII
führen. In diesen Fällen ist vom Träger der Sozialhilfe
kein Ersuchen zur Erstellung eines entsprechenden Gu-
tachtens an den Träger der Rentenersicherung zu stellen.
Dies würde zu Doppeluntersuchungen führen und wegen
der Erstattung der Gutachtenkosten durch den Bund nach
§ 224b SGB VI auch zu Doppelzahlungen des Bundes.

c) Folgender Absatz 7 wird angefügt:

a) ‚(7) Die Anlage I (Bundesbesol-
dungsordnungen A und B) des Bun-
desbesoldungsgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 19. Juni
2009 (BGBl. I S. 1434), das zuletzt
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 29.
Juli 2009 (BGBl. I S. 2424) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

9. Die Besoldungsgruppe A 13 wird wie
folgt geändert:

a) Nach der Amtsbezeichnung „Erster
Polizeihauptkommissar“ wird die
Amtsbezeichnung „Geschäftsführer
einer gemeinsamen Einrichtung (Job-
center)“ mit dem Fußnotenhinweis
„22)“ eingefügt.

b) Folgende Fußnote „22)“ wird ange-
fügt:

c) „22) Soweit nicht in den Besoldungs-
gruppen A 14, A 15, A 16, B 2, B 3.“

10. Die Besoldungsgruppe A 14 wird wie
folgt geändert:

a) Nach der Amtsbezeichnung „Chef-
arzt“ mit dem Fußnotenhinweis „2)“
wird die Amtsbezeichnung „Ge-
schäftsführer einer gemeinsamen Ein-
richtung (Jobcenter)“ mit dem Fußno-
tenhinweis „10)“ eingefügt.

b) Folgende Fußnote „10)“ wird angefügt:

„10) Soweit nicht in den Besol-
dungsgruppen A 13, A 15, A 16, B
2, B 3.“

11. Die Besoldungsgruppe A 15 wird wie
folgt geändert:

a) Nach der Amtsbezeichnung „Gesand-
ter“ mit dem Fußnotenhinweis „11)“
wird die Amtsbezeichnung „Ge-
schäftsführer einer gemeinsamen Ein-
richtung (Jobcenter)“ mit dem Fußno-
tenhinweis „12)“ eingefügt.

b) Folgende Fußnote „12)“ wird ange-
fügt:

c) „12) Soweit nicht in den Besoldungs-
gruppen A 13, A 14, A 16, B 2, B 3.“

12. Die Besoldungsgruppe A 16 wird wie
folgt geändert:

a) Nach der Amtsbezeichnung „Gesand-
ter“ mit dem Fußnotenhinweis „9)“
wird die Amtsbezeichnung „Ge-
schäftsführer einer gemeinsamen Ein-
richtung (Jobcenter)“ mit dem Fußno-
tenhinweis „15)“ eingefügt.

b) Folgende Fußnote „15)“ wird ange-
fügt:

c) „15) Soweit nicht in den Besoldungs-
gruppen A 13, A 14, A 15, B 2, B 3.“
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13. Die Besoldungsgruppe B 2 wird wie
folgt geändert:

a) Nach der Amtsbezeichnung „Direktor
und Professor“ mit dem Zusatz „– als
Leiter einer wissenschaftlichen For-
schungseinrichtung –“ und mit dem
Fußnotenhinweis „1)“ und mit dem
Zusatz „– bei einer wissenschaftlichen
Forschungseinrichtung oder in einem
wissenschaftlichen Forschungsbereich
als Leiter einer Abteilung, eines Fach-
bereichs, eines Instituts sowie einer
großen oder bedeutenden Gruppe (Un-
terabteilung) oder eines großen oder
bedeutenden Laboratoriums, soweit
sein Leiter nicht einem Unterab-
teilungsleiter oder Gruppenleiter un-
mittelbar unterstellt ist –“ wird die
Amtsbezeichnung „Geschäftsführer
einer gemeinsamen Einrichtung (Job-
center)“ mit dem Fußnotenhinweis
„11)“ eingefügt.

b) Folgende Fußnote „11)“ wird ange-
fügt:

c) „11) Soweit nicht in den Besoldungs-
gruppen A 13, A 14, A 15, A 16, B 3.“

14. Die Besoldungsgruppe B 3 wird wie
folgt geändert:

a) Nach der Amtsbezeichnung „Gesand-
ter“ mit dem Fußnotenhinweis „9)“
wird die Amtsbezeichnung „Ge-
schäftsführer einer gemeinsamen Ein-
richtung (Jobcenter)“ mit dem Fußno-
tenhinweis „26)“ eingefügt.

b) Folgende Fußnote „26)“ wird ange-
fügt:

c) „26) Soweit nicht in den Besoldungs-
gruppen A 13, A 14, A 15, A 16, B
2.“ ‘.

Begründung

Zu Buchstabe c

Zu Absatz 7

Folgeänderung zur Änderung des § 44d Absatz 7 SGB II
zur Besoldung der Bundesbeamten.

3. In Artikel 3 werden die Angaben „Buchstabe a, b,
h, j, k, l“ durch die Angabe „Buchstabe a, b, i, k, l,
m“ ersetzt.

Begründung:

Zu Nummer 3

Anpassung an die Änderung der Inhaltsübersicht.


